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(57) Hauptanspruch: Druckgusswerkzeug (1) mit einem 
Formrahmen (2), an dem ein erstes Werkzeugteil (4) ange-
ordnet ist, und mindestens einem relativ zu dem ersten 
Werkzeugteil (4) verfahrbar angeordneten zweiten Werk-
zeugteil (5, 6), wobei  
– zwischen den Werkzeugteilen (2, 5, 6) eine Gussform 
ausgebildet ist,  
– in dem Formrahmen (2) eine Ausnehmung (10) vorgese-
hen ist, in die eine rohrförmige Füllkammer (11) von einer 
den Werkzeugteilen (4, 5, 6) zugewandten Seite her einge-
setzt ist, wobei die Füllkammer (11) aus dem Formrahmen 
(2) heraussteht, und  
– an einem den Werkzeugteilen (4, 5, 6) zugewandten 
Ende der Füllkammer (11) ein umlaufender Bund (12) vor-
gesehen ist, der formschlüssig an dem Formrahmen (2) an-
liegt,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in die rohrförmige Füllkammer (11) eine zylindrische 
Buchse (20) austauschbar eingesetzt ist, die zur Aufnahme 
eines Druckstempels (18) vorgesehen ist,  
dass im Bereich des Bunds (12) ein vorderes buchsenarti-
ges Einsatzelement (19) austauschbar in die Füllkammer...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Druck-
gusswerkzeug gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruches 1.

[0002] Ein derartiges Druckgusswerkzeug ist aus 
Vinzenz von Reimer: "Druckguss" C. Hanser Verlag 
1968, Seiten 32, 33 bekannt. Als relevanter Stand der 
Technik ist ferner anzusehen, Ernst Brunhuber: "Pra-
xis der Druckgussfertigung" 1981, Seiten 299/300 so-
wie die WO 94/19130 A1.

[0003] Druckgusswerkzeuge bestehen üblicherwei-
se aus einem Formrahmen und mehreren Werkzeug-
teilen, die relativ zueinander verfahrbar angeordnet 
sind. Zwischen den Werkzeugteilen ist eine Guss-
form zur Herstellung eines Gussteils ausgebildet. Der 
flüssige Gusswerkstoff wird mittels einer Füllkammer, 
die durch einen Gussstempel beaufschlagbar ist, in 
die Gussform eingebracht. Der Gussstempel wird da-
bei mit hoher Geschwindigkeit verfahren und drückt 
den heißflüssigen Giesswerkstoff über einen Anguss-
bereich in die Gussform. Bei den meisten herkömm-
lichen Druckgusswerkzeugen ist die Füllkammer als 
Rohr ausgebildet, das gegen den Formrahmen ge-
spannt ist. Hierfür ist üblicherweise an einem Ende 
des Füllkammerrohrs ein Bund vorgesehen, der "von 
außen her" entweder über einen Flanschring an den 
Formrahmen angeschraubt ist oder der mittels eines 
Nutensteins festgeklemmt ist.

[0004] Bei einer derartigen Anordnung wird der 
Bund des Füllkammerrohrs und damit der Flansch-
ring bzw. der Nutenstein infolge des Gießdrucks auf 
Zug belastet, was mechanisch ungünstig ist. Der 
Gießdruck übt nämlich beim "Einschießen" des hei-
ßen Gussmaterials eine Kraft auf das Füllkammer-
rohr aus, welche das Füllkammerrohr entgegen der 
Spannkraft des Flanschrings bzw. des Nutensteins 
vom Formrahmen wegdrückt. Durch fertigungstech-
nisch bedingte Toleranzen muss die Füllkammer in 
ein geteiltes Werkzeug eingepasst werden, um eine 
Aufweitung zu vermeiden. Dabei besteht die Gefahr, 
dass beim Gießen leicht flüssiges Metall in die Form-
teilungen hineinspritzt. Außerdem besteht die Ge-
fahr, dass sich die Füllkammer aufweitet und relativ 
schnell verschleißt. Zum Austauschen der Füllkam-
mer muss die Gussform abgebaut werden, was mit 
großem Aufwand verbunden ist.

[0005] Aus der DE 690 32 853 T2 ist eine Druck-
gussmaschine bekannt, mit einem Formrahmen, ei-
nem an dem Formrahmen befestigten ersten Werk-
zeugteil und einem zweiten Werkzeugteil, das relativ 
zu dem Formrahmen und dem daran befestigten ers-
ten Werkzeugteil verfahrbar ist. In eine Ausnehmung 
des Formrahmens ist von der Seite der Werkzeugtei-
le her ein Füllkammerrohr eingeschoben. Das Füll-
kammerrohr steht auf der dern Werkzeugteilen abge-

wandten Seite aus dem Formrahmen heraus. An der 
den Werkzeugteilen zugewandten Stirnseite des Füll-
kammerrohrs ist ein radialer Bund vorgesehen, der 
verhindert, dass das Füllkammerrohr beim Gießen 
durch den Gießdruck aus dem Formrahmen heraus-
gedrückt wird.

[0006] Die DE 198 56 971 A1 beschreibt eine 
Druckgussmaschine mit einem Fülkammerrohr in 
dessen den Werkzeugteilen abgewandten Ende eine 
geschlitzte Buchse eingesetzt ist.

[0007] Aus der DE 202 14 882 U1 ist ein Füllkam-
merrohr für eine Druckgussmaschine bekannt, in 
dessen dem Werkzeug zugewandten Endabschnitt 
ein Verschleißring aus Keramik eingesetzt ist.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Druckguss-
werkzeug zu schaffen, bei dem die verschleißbeding-
ten Betriebskosten möglichst gering sind.

[0009] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des 
Patentanspruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den 
Unteransprüchen zu entnehmen.

[0010] Die Erfindung geht von einem Druckguss-
werkzeug mit einem Formrahmen aus, an dem ein 
erstes Werkzeugteil befestigt ist. Relativ verfahrbar 
zu dem ersten Werkzeugteil ist ein zweites Werk-
zeugteil angeordnet. Zwischen den beiden Werk-
zeugteilen ist eine Gussform für die Herstellung eines 
Gussteils ausgebildet. Zur Befüllung der Gussform 
mit heißflüssigem Gussmaterial ist eine rohrförmige 
Füllkammer vorgesehen. Das "Füllkammerrohr" ist in 
eine Ausnehmung des Formrahmens eingesetzt. 
Das Füllkammerrohr ist von der den Werkzeugteilen 
zugewandten Seite her in die Ausnehmung einge-
schoben. An dem einen Ende des Füllkammerrohrs, 
das den Werkzeugteilen zugewandt ist, ist ein umlau-
fender Bund vorgesehen. Der Bund liegt formschlüs-
sig an dem Formrahmen an, wobei das Füllkammer-
rohr aus der im Formrahmen vorgesehenen Ausneh-
mung heraussteht. Durch den umlaufenden Bund ist 
sichergestellt, dass der beim Gießen auf das Füll-
kammerrohr wirkende Gießdruck das Füllkammer-
rohr nicht aus der im Formrahmen vorgesehenen 
Ausnehmung herausdrücken kann.

[0011] Der Kern der Erfindung besteht darin, dass in 
dem Füllkammerrohr eine zylindrische Buchse ange-
ordnet ist, die zur Aufnahme eines Druckstempels 
vorgesehen ist, mittels dem das heißflüssige Guss-
material in die Gussform gedrückt wird und dass im 
Bereich des Bunds ein vorderes buchsenartiges Ein-
satzelement austauschbar in die Füllkammer einge-
setzt ist, das sich unmittelbar an die Buchse an-
schließt.

[0012] Sowohl der Druckstempel als auch die Buch-
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se unterliegen einem gewissen Verschleiß, was ei-
nen regelmäßigen Austausch erforderlich macht. Die 
zylindrische Buchse und das buchsenartige Einsatz-
element sind so in die Füllkammer eingesetzt, dass 
sie mit relativ geringem Arbeitsaufwand austausch-
bar sind. Ein wesentlicher Vorteil gegenüber dem 
Stand der Technik besteht darin, dass nicht das ge-
samte Füllkammerrohr ausgetauscht werden muss, 
sondern lediglich die in das Füllkammerrohr einge-
setzte zylindrische Buchse und/oder das in das Füll-
kammerrohr eingesetzte buchsenartige Element.

[0013] Vorzugsweise ist die zylindrische Buchse in 
einem Mittelbereich des Füllkammerrohrs angeord-
net. In einem vorderen, werkzeugnahen Bereich 
kann ein weiteres "Einsatzelement" in das Füllkam-
merrohr eingesetzt sein, das sich unmittelbar an die 
Buchse anschließt. Im vorderen, werkzeugnahen Be-
reich der Füllkammer tritt erhöhter Verschleiß auf. 
Deshalb ist es vorteilhaft, wenn das in diesem Be-
reich des Füllkammerrohrs angeordnete Einsatzele-
ment unabhängig von der zylindrischen Buchse aus-
getauscht werden kann.

[0014] Im "hinteren" Bereich des Füllkammerrohrs 
kann eine weitere Buchse vorgesehen sein. Die 
Buchse und das Füllkammerrohr weisen in diesem 
Bereich eine radiale Öffnung zum Einfüllen von flüs-
sigem Gusswerkstoff auf.

[0015] Die drei in das Füllkammerrohr eingesetzten 
„Einsatzelemente" sind, können also jeweils separat 
ausgetauscht werden, was die Wartungs- bzw. In-
standhaltungskosten deutlich senkt.

[0016] Der Bund des Füllkammerrohrs kann durch 
mehrere Sicherungsschrauben mit dem Formrahmen 
verschraubt sein. Die Verschraubung des Bundes 
des Füllkammerrohrs mit dem Formrahmen kann ent-
weder von der den Werkzeugteilen zugewandten 
Seite oder von der den Werkzeugteilen abgewandten 
Seite her erfolgen. Bei den Schrauben handelt es 
sich um "Sicherungsschrauben", welche das Füll-
kammerrohr an dem ersten Werkzeugteil fixieren. Die 
während des Gussvorgangs auftretenden hohen Axi-
alkräfte brauchen nicht durch Schrauben oder der-
gleichen abgestützt werden, sondern werden durch 
den Bund auf den Formrahmen übertragen.

[0017] Alternativ zu einer Fixierung des Füllkam-
merrohrs mittels Schrauben können auch Klemmen, 
Stifte oder andere Befestigungselemente verwendet 
werden.

[0018] Im folgenden wird die Erfindung im Zusam-
menhang mit der Zeichnung näher erläutert. Es zei-
gen:

[0019] Fig. 1 einen Schnitt durch eine Druckguss-
maschine, bei der das Füllkammerrohr durch einen 

radialen Bund abgestützt ist; und

[0020] Fig. 2 ein Füllkammerrohr für eine Druck-
gussmaschine gemäß der Erfindung.

[0021] Fig. 1 zeigt eine Druckgussmaschine 1 mit 
Formrahmen 2. In eine Ausnehmung 3 des Formrah-
mens 2 ist eine feste Formhälfte 4 eingesetzt. Die 
Druckgussmaschine 1 weist ein oberes Schieberteil 
5 und ein unteres Schieberteil 6 auf, die in Richtung 
der Pfeile 7 bzw. 8 aus der hier gezeigten Gießstel-
lung auseinanderfahrbar sind. Die feste Formhälfte 4
und die beiden Schieberteile 5, 6 bilden eine Guss-
form zur Herstellung eines hier nur schematisch an-
gedeuteten Gussteils 9.

[0022] In dem Formrahmen 2 ist eine zylindrische 
Ausnehmung 10 vorgesehen. In die Ausnehmung 10
ist von der Seite des unteren Schieberteils 6 her ein 
Füllkammerrohr 11 eingeschoben. Das Füllkammer-
rohr 11 weist an seinem dem unteren Schieberteil 6
zugewandten Ende einen umlaufenden Bund 12 auf, 
der an dem Formrahmen 2 in Längsrichtung des Füll-
kammerrohrs 11 formschlüssig anliegt. Von der dem 
unteren Schieberteil 6 abgewandten Seite des Form-
rahmens 2 her sind Sicherungsschrauben 13, 14 in 
den Bund 12 eingeschraubt. Die Sicherungsschrau-
ben 13, 14 dienen dazu, das Füllkammerrohr an dem 
Formrahmen 2 zu fixieren.

[0023] An dem einen Ende des Füllkammerrohrs 11, 
das dem unteren Schieberteil 6 zugewandt ist, ist in 
der Wandung des Füllkammerrohrs 11 ein Durch-
gang 15 vorgesehen. Der Durchgang 15 steht in Flu-
idverbindung mit einem Angusskanal 16, der in der 
festen Formhälfte 4 ausgebildet ist und der das Inne-
re des Füllkammerrohrs 11 mit der Gussform verbin-
det.

[0024] Das Füllkammerrohr 11 weist an seinem hin-
teren Ende eine Einfüllöffnung 17 auf, über die heiß-
flüssiges Gussmaterial in das Füllkammerrohr 11 ein-
gefüllt werden kann. Mittels eines Pressstempels 18
kann das eingebrachte Gussmaterial in die Gussform 
gedrückt werden.

[0025] Während des Betriebs der Druckgussma-
schine 1 tritt zwischen dem Pressstempel 18 und 
dem Füllkammerrohr 11 ein erheblicher Verschleiß
auf, insbesondere im vorderen, den Schieberteilen 5, 
6 zugewandten Bereich des Füllkammerrohrs 11. 
Herkömmliche Füllkammerrohre müssen daher re-
gelmäßig ausgetauscht werden.

[0026] Fig. 2 zeigt ein Füllkammerrohr 11, in das 
drei Buchsenelemente eingesetzt sind, nämlich ein 
vorderes Buchsenelement 19, das in Einbaulage des 
Füllkammerrohrs 11 den Schieberteilen 5, 6 zuge-
wandt ist, ein mittleres Buchsenelement 20 und ein 
hinteres Buchsenelement 21. Das vordere Buchsen-
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element 19 weist einen Buchsenflansch 22 auf, der 
mit dem Bund 12 des Füllkammerrohrs 11 durch 
Schrauben 23 verschraubt ist. Durch Lösen der 
Schrauben 23 kann das vordere Buchsenelement 19
relativ einfach ausgetauscht werden. Das mittlere 
Buchsenelement 20 liegt mit seiner Stirnseite unmit-
telbar an dem vorderen Buchsenelement 19 an und 
kann ebenfalls ausgetauscht werden. Um das Her-
ausziehen des mittleren Buchsenelements 20 aus 
dem Füllkammerrohr 11 in Richtung des vorderen 
Buchsenelements 19 zu erleichtern, weist ein Mittel-
abschnitt 24 des mittleren Buchsenelements 20 ein 
gewisses radiales Spiel in Bezug auf den Innen-
durchmesser des Füllkammerrohrs 11 auf. En-
dabschnitte 25, 26 des mittleren Buchsenelements 
weisen demgegenüber eine recht enge Passung in 
Bezug auf den Innendurchmesser des Füllkammer-
rohrs 11 auf.

[0027] In dem hinteren Buchsenelement 21 ist eine 
der Füllöffnung 17 des Füllkammerrohrs 11 zugeord-
nete Füllöffnung 27 vorgesehen. Über die Füllöffnun-
gen 17, 27 kann heißflüssiges Gussmaterial in das 
Füllkammerrohr 11, oder genauer gesagt, in das In-
nere der Buchsenelemente 19–21 eingefüllt werden 
kann. Das hintere Buchsenelement 21 ist durch einen 
Haltering 28 und Sicherungsschrauben 29 mit dem 
Füllkammerrohr 11 verbunden.

Patentansprüche

1.  Druckgusswerkzeug (1) mit einem Formrah-
men (2), an dem ein erstes Werkzeugteil (4) angeord-
net ist, und mindestens einem relativ zu dem ersten 
Werkzeugteil (4) verfahrbar angeordneten zweiten 
Werkzeugteil (5, 6), wobei  
– zwischen den Werkzeugteilen (2, 5, 6) eine Guss-
form ausgebildet ist,  
– in dem Formrahmen (2) eine Ausnehmung (10) vor-
gesehen ist, in die eine rohrförmige Füllkammer (11) 
von einer den Werkzeugteilen (4, 5, 6) zugewandten 
Seite her eingesetzt ist, wobei die Füllkammer (11) 
aus dem Formrahmen (2) heraussteht, und  
– an einem den Werkzeugteilen (4, 5, 6) zugewand-
ten Ende der Füllkammer (11) ein umlaufender Bund 
(12) vorgesehen ist, der formschlüssig an dem Form-
rahmen (2) anliegt,  
dadurch gekennzeichnet,  
dass in die rohrförmige Füllkammer (11) eine zylind-
rische Buchse (20) austauschbar eingesetzt ist, die 
zur Aufnahme eines Druckstempels (18) vorgesehen 
ist,  
dass im Bereich des Bunds (12) ein vorderes buch-
senartiges Einsatzelement (19) austauschbar in die 
Füllkammer (11) eingesetzt ist, das sich unmittelbar 
an die Buchse (20) anschließt und  
dass das vordere buchsenartige Element (19) einen 
Bund (22) aufweist, der stirnseitig mit dem Bund (12) 
der Füllkammer (11) verschraubt ist.

2.  Druckgusswerkzeug (1) nach Anspruch 1, wo-
bei der Bund (12) der Füllkammer (11) durch mehrere 
Sicherungsschrauben (13, 14) von der den Werk-
zeugteilen (4, 5, 6) abgewandten Seite her mit dem 
Formrahmen (2) verschraubt ist.

3.  Druckgusswerkzeug (1) nach Anspruch 1, wo-
bei der Bund (12) der Füllkammer (11) durch mehrere 
Sicherungsschrauben (13, 14) von der den Werk-
zeugteilen (4, 5, 6) zugewandten Seite her mit dem 
Formrahmen (2) verschraubt ist.

4.  Druckgusswerkzeug (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei der Bund (12) der Füllkammer 
(11) durch mehrere Sicherungsstifte formschlüssig 
mit dem Formrahmen (2) verbunden ist.

5.  Druckgusswerkzeug (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei der Bund (12) der Füllkammer 
(11) durch mehrere Klemmelemente formschlüssig 
mit dem Formrahmen (2) verbunden ist.

6.  Druckgusswerkzeug (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei die zylindrische Buchse (20) 
in einem Mittelbereich der rohrförmigen Füllkammer 
(11) angeordnet ist.

7.  Druckgusswerkzeug (1) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei in das dem Bund (12) der Füll-
kammer (11) abgewandte Ende der Füllkammer (11) 
eine hintere Einatzbuchse (21) in die Füllkammer (11) 
eingesetzt ist, wobei die Füllkammer (11) und die hin-
tere Einsatzbuchse (21) eine radiale Öffnung (17, 27) 
zum Einfüllen von flüssigem Gusswerkstoff aufwei-
sen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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